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der Anfrage der Abgeordneten Dro FEURSTEIN, DroBLENK, 
HAGSPIEL~m.d Genossen an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung betreffend Verzögerung der Behandlung von 
Anträgen auf Vorschußzahlungen nach dem Insolvenz-Ent­
geltsicherungsgesetz (Nro 1818/J) 0 

Zu der genannten Anfrage nehme ich allgemein wie folgt 
Stellung:' 

Nach den Bestimmungen des § 4 des Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetzes hat das Arbeitsamt dem Anspruchberechtigten einen 
Vorschuß auf das ~nsol venz-.Ausfallgeld zu ge\'lähren, wenn 

a) berücksichti~lngswürdige Umstände vorliegen, 
b) sich die Beschaffung der Beweism~ttel verzögert und 
c) mit der Zuerkennung ein.es Insolvenz-Ausfallgeldes 

gerechnet werden kann~ 

Nach den Erläuterungen zum Insol venz-Entgel tsicherung.s­
gesetz (464 der Beilagen zu den stenographjschen Protokollen 
des Nationalrates, XIV. GP) liegen berücksichtigungs\'rü.rdige 
Umstände z.B. vor, wenn der Arbeitnehmer über keine Einkünfte 
aus einer neuerlichen Beschäftigung verfügto 

Hinsichtlich der Frage, unter '\>lelch€n Vorausset zungen "mit 
der Zuerkennung eines Insolvenz-Ausfallgeldes gerechnet 
werden kann", vertreten die gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Rechnungshof und die 
Finanzprokuratur, die jene AnsprUche, die auf den Insolvenz­
Ausfallgeld-Fonds übergegangen sind. (§ 11) im Insolvenzver­
fahren zu verfolgen hat, die übereinstimmende Auffassung, daß in 
jenen Fällen, in denen ein Anspruch auf Insclvenz-Ausfallgeld 
dem Grunde nach nicht besteht, z .. B .. wenn es sich um einen 
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nicht gesicherten Anspruch (§ 1 Aps.2) handelt oder wenn der 
Masseverwalter den Anspruch bestritten hat, kein Vorschuß 
auf Insolvenz-Ausfallgelcl gewährt werden kann. 

Zum Verfahren darf bemerkt werden, daß nach den gesetzlichen 
Bestimmungen eine formelle B~~antrag1Jng eines Vorschusses auf 
Insol venz.-Ausfallgeld nicht erforderlich ist 0 Das Arbeitsamt 
hat vielmehr diese Frage von Arntswegen zu prüfeno Grundlage 
hiefiir ist die Eintragung von berücksicbtigungs'Wiirdigen 
Umständen im Antrat;sformular auf Insolvenz-Ausfallgeld 
(Punkt 8 des Antrages). 

Zur Frage Nr. 1: Wieviel Anträge auf Vorschußzahlung sind 
in Vorarlberg vom Inkrafttreten des 
Insolvenz-Entgeltsicherungs-Gesetzes bis 
Ende "März 1978 eingebracht worden ? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Anträge aufVorschußzahlungen wurden nicht gestellt, da daß 
Gesetz, wie bereits einleitend ausgeführt, derartige Anträge 
nicht vorsiebt, jedoch wurden in diesem Bundesland bis 
Ende März 1978 insgesamt "142 Anträge auf Insol venz-Ausfall- " 
geld eingebracbt, von denen in der Zwischenzeit 107 erledigt 
wurden. 

Zur Frage Nro2: Wieviele waren es im sonstigen Bundesgebiet ? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Bezüglich der Anträge auf VorschuBleistungen wird auf die 
in der, Antwort zu Frage· 1 getroffenen Ausfiihrun.gen verwiesen. 
Im gesamten Bundesgebiet w"Urden im ersten Quartal 1978 in 

.234 Fällen Vorschüsse auf Insolvenz-Ausfallgeld gewährt .. 
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1{8J.che Grü.ccle ','laren ausschlaggebend, daß 
d~s Lande3qrbeitsa~t Vorarlberg bis , 
31. M§rz 1978 keinen Bescheid in solchen 
Angelege~heiten erlassen hat ? 

neb.!l1e ich 1,'1ie folgt Stellung: 

Im Bereiche des Landes8.rbei tsantes Yorarlberg war es möglich, '. 

aJ.le Antragsteller in!1erhalb kürzester Zeit wieder in 

Beschäftigung zu bringen, sodaB der im Sinne der Erläuterungen 
zu § 4- des Insolv-enz-Entgeltsicherungs-Gesetzes wohl wich­

tigRte Grti.nd einer Vorsch~Jßzahlung von vornherein wegfiel. 

Aber auch andere Gründe für V,orschußzahlungen waren nicht 

gegeben. 

~'Jie bereits in der Be:ant\'iOrtll..'Yl.g der Frage 1 ausgeführt \>TUrde, 

ist in den Fällen, in denen der Betroffene über EinkUnfte 
aus einer neuerlichen ,Beschäftigung verfügt, die Gewährung 
einer Vorschußleistung nicht möglich. 

Zur Frage Nr.4: ;"lie stellt sich die diesbezügliche Situation 
in den anderen Bundesl~ridern dar ? 

nehme ich 11ie folgt Stellung: 

A~.lch in den übrigen Bi..lndesländern konnten einem beträchtlichen 

Teil der Antragsteller neue Arbeitsplätze zur Verfügung ge­

st~llt wer~en, sodaß die schon mehrfach erwähnten Voraus-

. setzungen .für einfJ Vorschußleistung nicht gegeben '''aren .. 

Zur Prage Nr.5: l.rlas ,.,ird das Bundesministerium für soziale 
V 1+ .....' . . 1 .' ..:-..... • 
er~"a "ung u .. '1.vernenmen., um nJ.n!(Wl.l.. vJ.g elne 

rasche Erledigung solcher Anträge zu gewähr­
leisten ? 

nehme ich \'fie folgt St~l1.ung: 

Die Vorschlisse auf Leistungen nach dem Insolvenz-Entgelt­
sichc'rungs~Gesetz lrlertien nach den bei der Durchführung eines 

derartigen, 'Jöllig neuen Gesetzes unvermeidl i_chen An,lauf­
G~h\.,icrißkei.ten rasch und 7JiiCi g erbracht. Erforderlichenfalls 
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wird sich das Bundesministerium für soziale Verwe.ltung 
belllühen, einer allenfalls geboten erscheinenden weitaren 
Beschleunigung des Verfahrens nach dem Insolvenz-Entgelt­
aicherungs-Cesetz durch eine Ausweitung des Personalstandes 
für diesen Aufgabenbereich Recmlung zu tragen. 
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